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Amts- und Informationsblatt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit 
den Gemeinden: Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube
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Am 1. Mai 2024 begeht die „Weinroute“ das zwanzigjährige Bestehen. 
Zahlreiche Gäste u.a. aus Politik und Gesellschaft werden ab 9:00 Uhr 
auf Kloster Posa (Verein Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa e.V.) 
und an den Stationen entlang der Weißen Elster erwartet. 
Wir freuen uns auf Sie! Seien Sie herzlich willkommen!
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Beiträge:
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Annahmeschluss für gewerbliche 
Anzeigen:
Mittwoch, der 22. Mai 2024,
9.00 Uhr

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
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Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen

Zeitzer Straße 15 06722 Droyßig
Telefon: 034425 414-0
Fax: 034425 27187
E-Mail: info@vgem-dzf.de
Internet: www.vgem-dzf.de

Sprechzeiten aller Ämter am Sitz in Droyßig
Montag 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch Kein Sprechtag
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr & 13:00 - 15:00 Uhr
Freitag Kein Sprechtag

Sprechstunden Standesamt:
Auf Anmeldung im Rahmen der Öffnungszeiten der Verwaltung.
Bitte melden Sie sich an!
Telefon: 034425 414-27
E-Mail: standesamt@vgem-dzf.de

Notrufverzeichnis
Polizei   110
Feuerwehr   112
ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117
Krankenhaus Zeitz   03441 201-0
Notaufnahme Krankenhaus Zeitz   03441 201-4950
 oder 03441 201-4951
Diakonie - Frauen- und Kinderschutzwohnung   Notruf: 0160 6484913
Polizeirevier BLK Weißenfels   03443 282-0
Revierkommisariat Zeitz   03441 634-0
Regionalbereichsbeamte Droyßig   03443 282-375
  03443 282-376
(Bereitschaft der Verbandsgemeinde über Leitstelle BLK )
Leitstelle Burgenlandkreis   03445 75290
Tierheim Zeitz   03441 219519
Gasversorgung Thüringen   0361 73902416
MIDEWA GmbH Notfalltelefon   03461 352-111
Abwasserzweckverband Notfalltelefon   0171 9361507
MITNETZ STROM (Störungsrufnummer)  0800 2305070
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Hinweise des Einwohnermeldeamtes zu Alters- und Ehejubiläen

Veröffentlichung von Daten im Amtsblatt zu Ehe- und Altersjubiläen
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass eine 
Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen im Amtsblatt 
nur erfolgt, wenn dafür eine Zustimmung vorliegt (Art. 6  
Abs. 1 a Datenschutzgrundverordnung).
Im Amtsblatt „Forstkurier“ werden somit Altersjubiläen 
ab dem 70. Geburtstag, jeder 5. weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag sowie 
Ehejubiläen ab dem 50. Ehejubiläum nur noch

mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung  
der Betroffenen

veröffentlicht.

Ebenso werden wir die Daten ohne Zustimmung nicht 
mehr an die Tageszeitung zur dortigen Veröffentlichung 
weitergeben.
Die Einwilligungserklärung mittels eines Vordruckes kön-
nen Sie auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Droy-
ßiger-Zeitzer Forst abrufen oder im Einwohnermeldeamt in 
Droyßig erhalten.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 
Zukunft abändern oder widerrufen.

Ihr Einwohnermeldeamt

Angebote und Messen rund um Beruf und Ausbildung im Burgenlandkreis 2024
(PRESSEMITTEILUNG)

Der Burgenlandkreis lädt auch im Jahr 2024 zu einer Vielzahl 
von Berufs- und Ausbildungsmessen ein, die mit Unterstüt-
zung zahlreicher Partnerinnen und Partner entwickelt wur-
den, u.a. dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
e.V. (BVWM). Gemeinsames Ziel ist es, die Fachkräftesiche-
rung und Wirtschaft in der Region weiter zu stärken. Interes-
sierte Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, 
sich ab sofort die Termine für diese wichtigen Veranstal-
tungen vorzumerken. Unternehmen, die vor Ort ausbilden, 
können sich als Aussteller ab dem 19. Februar, 10:00 Uhr 
anmelden. Die Anmeldung erfolgt über die jeweils angege-
benen Links der Anmeldeplattform Eveeno. Die Aussteller-
plätze sind begrenzt und es fallen keine Standgebühren für 
die Unternehmen an. Das Hauptziel der Berufs- und Ausbil-
dungsmessen besteht darin, dass regionale Unternehmen 
- unabhängig von ihrer Größe - qualifizierte Angestellte und 
Auszubildende für ihr Unternehmen gewinnen können. Ein 
möglichst breiter Branchenmix wird angestrebt, um den 
Besucherinnen und Besuchern vielfältige Einblicke in ver-
schiedene Berufsfelder zu ermöglichen.

Termine:
2. Zeitzer Berufs- und Ausbildungsmesse
Datum und Zeitraum: 29.08.2024; 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: IG Klinkerhallen e.V.
Ausstelleranmeldung: https://eveeno.com/223378907

2. Weißenfelser Berufs- und Ausbildungsmesse
Datum und Zeitraum: 12.09.2024; 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Kulturhaus Weißenfels
Ausstelleranmeldung: https://eveeno.com/925088854

3. Naumburger Ausbildungsmesse „myFuture 2024“
in Zusammenarbeit mit dem Naumburger Geschäftsleute und 
Unternehmer e. V. und dem Turbinenhaus Naumburg e.V.
Datum und Zeitraum: 26.09.2024; 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Neue Turnhalle Naumburg
Ausstelleranmeldung: https://eveeno.com/983805480

Darüber hinaus findet am 16.05.2024 auf dem Marktplatz in 
Naumburg ein Aktionstag „Handwerk zum Anfassen“ statt, 
der in Zusammenarbeit des Burgenlandkreises mit dem 
Sachgebiet Wirtschaftsförderung der Stadt Naumburg, der 
Handwerkskammer Halle und dem Naumburger Tageblatt 
organisiert wird. Handwerksbetriebe mit Sitz in Naumburg 
und unmittelbarer Umgebung, die Interesse an einer Teil-
nahme haben, können sich ab sofort per E-Mail an folgen-
den Kontakt wenden: ausbildungsmarketing@blk.de.

Des Weiteren veranstaltet der Burgenlandkreis den Rück-
kehrertag 2024 am 27.12.2024, der ehemaligen Bewohne-
rinnen und Bewohnern sowie Pendlerinnen und Pendlern 
die Möglichkeit bietet, zurückzukehren und Berufsmöglich-
keiten sowie Weiterbildungs- und Ausbildungschancen in 
ihrer Heimatregion zu erkunden.
Weitere Informationen zum Zeitraum und zur Örtlichkeit 
werden in Kürze bekannt gegeben.

Bei Rückfragen zu allen fünf Veranstaltungen steht das Be-
rufs- und Ausbildungsmarketing der Stabsstelle Struktur-
wandel des Burgenlandkreises zur Verfügung:
E-Mail: ausbildungsmarketing@blk.de
Tel: 03443 372789 oder 03443 372779

Rückfragen richten Sie bitte an:
Pressestelle - Christina Vater
Telefon: 03445 73-1004
Telefax: 03445 73-1296
E-Mail: pressestelle@blk.de

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
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Neue Chronik von Crossen
Neue Chronik für ehemaligen Amtsbezirk Crossen im Bistum Naumburg-Zeitz mit den Amtsdörfern Trebnitz, Koßweda, 
Rossendorf und Dietendorf

Im Jahr 1897 erschien die erste und bisher einzige Chronik 
für den damaligen Amtsbezirk Crossen an der Elster, verfasst 
von Eduard Frey und beendet von Robert Becker. Für die Zeit 
danach gibt es bisher keine schriftlichen Ausführungen. Ei-
nige Versuche, die Chronik fortzuschreiben, waren erfolglos.
Nach mehreren Anläufen gab Hans-Joachim Freund, der 
bis 1965 in Crossen lebte, am Jahresanfang 2020 den ent-
scheidenden Anstoß, die Arbeit an der Chronik für den frü-
heren Amtsbezirk zu beginnen. Dabei entstand mit Hilfe 
interessierter Einwohner aber mehr als nur die reine Ort-
schronik von Crossen. Das Ergebnis ist eine Historische 
Beschreibung, welche den gesamten, bis zum 30.06.1947 
bestehenden Amtsbezirk umfasst und damit die 16 zum 
früheren und späteren Amt Crossen gehörenden Dörfer 
einschließt. Für diese Siedlungen wurden eigene kleine 
Chroniken geschrieben, obwohl diese mitunter nur einen 
geringen Umfang haben, weil unsere Kenntnisse dazu 
nicht ausreichend waren. Für die damaligen Amtsdörfer 
Trebnitz, Koßweda, Rossendorf und Dietendorf enthält die 
neue Chronik eine Reihe interessanter Feststellungen, die 
die vor kurzem erschienene Chronik für Wetterzeube in 
mancherlei Hinsicht ergänzen. Natürlich gibt es auch viel 
Neues für Crossen und den Amtsbezirk.
Crossen gehörte bis Mitte des letzten Jahrhunderts zum bi-
schöflichen Hochstift Naumburg-Zeitz und zum Landkreis 
Zeitz im Regierungsbezirk Merseburg. Diese sind so jahr-
hundertelang miteinander verbunden haben zahlreiche 
geschichtliche Berührungspunkte. In den Zeitzer Chroni-
ken, so bei Ernst Zergiebel, finden sich viele Crossen und 
Zeitz betreffende Feststellungen. Darauf wird in der Histo-
rischen Beschreibung ebenso eingegangen wie auf zahl-
reiche neue geschichtliche Feststellungen.
Die Historische Beschreibung ist mehr als eine Fortset-
zung der über 100 Jahre alten Amtschronik, weil zum einen 
erstmals das historische Geschehen nach 1897 dokumen-
tiert und darüber hinaus beschrieben wird, was vor der 
Ersterwähnung Crossens im Jahr 995 von Bedeutung ist. 
Das Ergebnis ist ein Buch, dessen Umfang mit rund 600 
Seiten mehr als dreimal so groß ist wie die Amtschronik 
von Frey und Becker. Der Historischen Beschreibung wird 
eine umfassende Fotosammlung beigefügt. In verschiede-
nen Archiven Sachsen-Anhalts, Sachsens und Thüringens 

wurden über 450 alte Akten gesichtet und ausgewertet. 
Für die geschichtliche Einordnung des Inhaltes der Histori-
schen Beschreibung wurden nahezu 500 Fachbücher und 
Fachartikel hinzugezogen, aus welchen sich ein wesentli-
cher Zuwachs an Kenntnissen ergab. Der Leser kann sich 
so auf eine umfangreiche und interessante geschichtliche 
Darstellung mit zahlreichen neuen Erkenntnissen freuen.
Neue Erkenntnisse über die Geschichte Crossens und von 
Siedlungen im Elstertal
Die Urkunde von 995, in der Crossen erstmals erwähnt 
wird, enthält eine für die damalige Zeit erstmals recht ge-
naue Grenzbeschreibung. Der Verlauf dieser Grenze war 
bisher nicht befriedigend erklärt. Die Historische Beschrei-
bung zeigt einen ziemlich plausiblen Verlauf dieser Grenze 
auf und kann eine Lücke in geschichtlichen Darstellungen 
füllen. Nach der Amtschronik sollen die Hussiten um den 
24. Juli 1430 Crossen fast völlig verheert haben. Nun kann 
mit großer Sicherheit ein anderer Zeitpunkt dafür festge-
stellt werden, zu dem Hussiten Zeitz und die Elsterdörfer 
heimsuchten. Zu dem für unsere Region wichtigen Fakt, 
wann der Floßgraben ab Crossen nachweislich in Betrieb 
genommen wurde, sind eindeutige, auf Urkunden beru-
hende Erklärungen gefunden. Auch konnte belegt werden, 
wann aus Crossen, Nöben, Rosenthal und dem Gutsbezirk 
die Einheitsgemeinde Crossen gegründet wurde. Die Rei-
he interessanter neuer Feststellungen kann beliebig fort-
gesetzt werden, ist aber dem Leser der Historischen Be-
schreibung vorbehalten.
Alle Interessierten haben die Möglichkeit, die neue Chro-
nik zu erwerben.
Die Historische Beschreibung soll im 1. Halbjahr 2024 fer-
tiggestellt sein und dann gedruckt werden. Sie liegt dann 
nach über drei Jahren intensiver und umfangreicher Arbeit 
vor. Es muss noch geklärt werden, in welcher Druckauflage 
und an welche Druckerei unsere „Neue Chronik“ in Auftrag 
gegeben werden soll. Der Preis kann noch nicht genau 
beziffert werden, da die Seitenzahl noch nicht feststeht 
und die Kosten für den Druck erheblich schwanken. Ersten 
Überschlägen nach soll der Preis für die Chronik mit mehr 
als 600 Seiten unter 50 Euro liegen.
Alle an Crossen und am Amtsbezirk mit seinen Dörfern Inte-
ressierte Bürger haben die Möglichkeit, bis zum 30.05.2024 
eine möglichst verbindliche Bestellungen beim Kultur-
verein Crossen a.d.Elster unter kulturverein@crossen.de  
oder im Blumenfachgeschäft „Sonnenblume“ Crossen,  
E-Mail:lieferservice@blumen-berndt.de, abzugeben.
Vielleicht haben auch Ihre Kinder, Eltern, Verwandte und 
Freunde, auch außerhalb Ihres Wohnortes, Interesse an 
dieser Chronik. Da der Preis abhängig von der Auflagenhö-
he ist, trägt jede verbindliche Bestellung zu einem güns-
tigen Preis bei. Sollten noch Rückfragen bestehen, dann 
gern auch Uwe Berndt unter 01712785018 anrufen.
Der Kulturverein Crossen freut sich über Ihr Interesse und 
Ihre Bestellung!

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
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Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Herzliche Einladung

zum

25. Frühstückstreffen für Frauen

am 04.05.2024

von 9 – 12 Uhr

im Hyzet-Klubhaus Alttröglitz

Egal, ob Sie zum allerersten Mal zu uns finden oder vom 1. Treffen an 
dabei waren – dieser Vormittag ist für alle eine Bereicherung.

Frau Katja Bernhardt aus Malsfeld spricht zum Thema „Das Geschenk der 
Vergebung“. Und – Hand aufs Herz – Vergebung brauchen wir alle, die 
spielt in unser aller Leben eine Rolle. Sie nimmt uns eine Last von den 
Schultern.
Außerdem gibt es ein leckeres Frühstück, Musik und gute Gespräche an 
den Tischen in einer einladenden Atmosphäre.
Wir freuen uns auf Sie!

Für den Verein „Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland e. V.“, 

Regionalgruppe Zeitz

Ute Drößler

WAS KÖNNEN WIR 
FÜR EUCH TUN?

MEHR INFOS HIER

Wir stärken Ehrenamt. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
unterstützt Engagement und Ehrenamt dabei, Gestalterinnen  und Gestalter in 
Zeiten des Wandels zu sein, durch Förderung,  Vernetzung, Beratung und Bildung.  
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Kurse der Volkshochschule Burgenlandkreis „Dr. Wilhelm Harnisch“
Anmeldungen über: Geschäftsstelle Zeitz
Domherrenstr. 1 06712 Zeitz
Tel.: 03441 879112 Fax.: 03441 879306, www.vhs-burgenlandkreis.de 

Beginnende Kurse in Zeitz & Umgebung:
Englisch Anfänger ab Mo., 29.04.2024, 19:00 - 20:30 Uhr 
// Einkommensteuererklärung für Rentner:innen am Do., 
02.05.2024, 16:00 - 18:15 Uhr // Ein filziger Samstag am Sa., 
04.05.2024, 10:00 - 15:15 Uhr // Multimediale Kunst ab Mi., 
08.05.2024, 17:30 - 19:45 Uhr // Makramee - Eule am Mi., 
08.05.2024, 17:00 - 19:15 Uhr // Smartphone & Tablet - App-
Welt „System und Basisanwendungen“ am Mi., 08.05.2024, 
17:15 - 21:00 Uhr // Naturstudium ab Mo., 13.05.2024, 17:30 - 
19:45 Uhr // Step-Aerobic ab Mo., 13.05.2024, 20:00 - 20:45 
Uhr, Turnhalle Sekundarschule Reuden // NEU Kochen mit 
dem Thermomix: Für dein leckeres gesundes Leben am Mo., 
13.05.2024, 17:00 - 20:00 Uhr // Klöppeln - Schnupperter-
min am Di., 14.05.2024, 16:30 - 18:00 Uhr // NEU Kochen mit 
dem Thermomix: Hallo Baby - einfach kochen von Anfang an 
am Mi., 15.05.2024, 09:00 - 12:00 Uhr // Workout Bauch-
Beine-Po ab Do.,16.05.2024, 18:00 - 18:45 Uhr // Spanisch 

Auffrischung A2 ab Mo., 20.05.2024, 18:00 - 19:30 Uhr // 
Russisch Auffrischungskurs ab Di., 21.05.2024, 17:00 - 
18:30 Uhr // Spanisch Anfänger A1 ab Di., 21.05.2024, 17:30 
- 19:00 Uhr // Französisch für „Nullstarter:innen“ ab Do., 
23.05.2024, 18:00 - 19:30 Uhr // Computertreff für alle am 
Do. 30.05.2024, 18:00 - 19:30 Uhr // Bildungsurlaub - Anti-
Stress-Training: Gesund und entspannt durch den Alltag 
am Mo., 03.06.2024, 08:30 - 15:15 Uhr

Dies stellt einen Auszug aus dem Kursangebot der VHS dar. 
Änderungen/ Irrtümer bleiben vorbehalten. Die Anmeldung 
in der Geschäftsstelle ist erforderlich.

Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren, Kursinhal-
ten sowie den technischen Voraussetzungen bei Webinaren 
können Sie auf unserer Webseite unter www.vhs-burgen-
landkreis.de einsehen.

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Unser Frühjahrssemester hat begonnen –  
Kursauswahl
Qualitätstestierte Einrichtung nach IWIS

• Eisenberg: English Conversation B1: donnerstags, 17:45 //
• Hermsdorf: Progressive Muskelentspannung: Vertie-

fung: ab Di., 21.05., 17:10 // „Frisch in den Sommer“ 
– Bewegung und Entspannung: Sa., 01.06., 09:00 // 
Schwedisch A1.2: mittwochs, 09:40 // Spanisch für die 
Reise – Einsteiger: ab Mi., 08.05., 17:00 // Englisch – 
Anfänger, montags, 17:00 // Französisch für die Reise – 
Einsteiger: donnerstags, 16:20 // Arabisch A1.6: diens-
tags, 18:30 //

• Schloss Wolfersdorf: Sommerabend der jüdischen Mu-
sik: Sa., 15.06., 16:00, entgeltfrei //

• Bus-Tagesausflug Schloss Lichtenwalde: Mi., 19.06., 
09:15 – 17:45; Abfahrtsort: Hermsdorf //

Weitere Informationen:
www.vhs-saale-holzland-kreis.de
info@shk.vhs-th.de,
Tel. 036601 554724-12 und 036691 247864-20

Wir suchen Kursleiter, u. a. für Wassergymnastik (für frei-
tags, Stadtroda), Yoga, Pilates, Herz-Kreislauf-Training, Eng-
lisch, Gebärdensprache, Kalligraphie/Handlettering, Baum-
schnitt.

Anzeige(n)
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Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Paralympics 2024 - VISA - Vereinswettbewerb

Inklusion durch Sport
Liebe Sportfreunde,
im Rahmen der Paralympics 2024 ruft VISA in Kooperation 
mit den örtlichen Volks- und Raiffeisenbanken zu einem 
Vereinswettbewerb zum Thema Inklusion auf. Sportvereine 
können sich mit Ihren inklusiven Projekten, bewerben.
Im Team heißt: inklusiv
Visa und die Volks- und Raiffeisenbanken unterstützen 
bundesweiten Vereinswettbewerb zur Inklusion im Sport
Bis zum 31. Mai bietet sich inklusiven Sportvereinen eine 
besondere Chance: die Teilnahme am Wettbewerb „Wir fei-
ern Inklusion durch Sport“, welcher durch Visa, weltweiter 
ZahlungstechnologiePartner der Olympischen und Paralym-
pischen Spiele ermöglicht wird. Im Vorfeld der Paralym-
pischen Sommerspiele Paris 2024 rücken die genossen-
schaftlichen Banken und Visa damit Inklusion durch Sport 
ins Blickfeld – auch in der Öffentlichkeit vor Ort.
Sportvereine jeder Größenordnung, die Inklusion ermögli-
chen und ihren Sitz in Deutschland haben, sind aufgerufen, 
sich zwischen dem 22. Februar und 31. Mai 2024 für einen 
Vereinswettbewerb zu bewerben. 
Auf www.inklusiondurchsport.de gibt es nicht nur alle we-
sentlichen Informationen, sondern auch die Möglichkeit, 

eine Kurzdarstellung des inklusiven Vereinsangebots hoch-
zuladen. Im Anschluss ermittelt eine professionelle Jury die 
Gewinnervereine. Es gibt viel zu gewinnen, als Hauptpreis 
eine Gruppenreise für bis zu 30 Personen nach Paris, Des 
Weiteren warten unter anderem Begegnungen mit para-
lympischen Athleten auf die Gewinnervereine oder auch 
Viewing-Partys im Vereinsheim, Förderbeträge, Teamaus-
stattungen und Fanartikel. Damit dem inklusiven Sport in 
der Region die wünschenswerte Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung zukommt, freuen sich die Volksbanken Raiffei-
senbank über viele interessierte Vereine, die sich zur Teil-
nahme entschließen.
Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es auf www.inklu-
siondurchsport.de oder bei den teilnehmenden örtlichen 
Volksbanken Raiffeisenbanken Bitte gebt diese Information 
auch gerne über Eure Netzwerke weiter. Bei weiteren Rück-
fragen stehe ich ich auch gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Ulrich Baumann
SV Mertendorf e.V.
Inklusionsprojekt „ToTal NorMal“
Inklusionsnetzwerk Burgenlandkreis
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Änderungen in den Wehrleitungen  
der Ortswehren der Verbandsgemeinde  
Droyßiger-Zeitzer Forst
Ortswehr Weißenborn
Wehrleiter: Ronny Fürstenberg
stellvertretender Wehrleiter: Thomas Kalinowski

Zur Ernennung des Wehrleiters und des Stellvertreters gratulieren, 
links im Bild Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Kraneis und 
rechts im Bild der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates Heiko 
Arnhold

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Feuerwehren

Osterfeuer 2024 in Droyßig
Nur gemeinsam mit euch konnten wir das Osterfeuer so 
erfolgreich umsetzen. Ihr, die Mitglieder des Feuerwehr-
vereins, sowie die Jugend- und Aktiven-Abteilung der Feu-
erwehr habt das ermöglicht. Vielen Dank!
Ein besonderer Dank gilt auch den Akteuren des Kulturver-
eins, sowie der Gemeinde Droyßig. Ganz herzlichen Dank 
an alle Gäste und Helfer in allen Bereichen, dass ihr er-
schienen seid und mit uns einen tollen Nachmittag/Abend 
verbracht habt.
Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein tolles Fest. 
Wir haben uns nett unterhalten, gut gegessen und getrun-
ken und bis in die Nacht hinein getanzt.

Mit herzlichen Grüßen

Martin Spata
Vorsitzender des Feuerwehrverein Droyßig e.V.
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Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

FFW Wittgendorf

Gemeinsam stärker
Eingeladen hatten die Wehrleiter der Freiwilligen Feuer-
wehren Bröckau, Wittgendorf und Hohenkirchen zur ersten 
gemeinsamen Jahreshauptversammlung am 16.03.2024. 
Gekommen waren 50 Kameradinnen und Kameraden. 
Begrüßen konnten wir den Bürgermeister der Gemeinde 
Schnaudertal, Hans-Hubert Schulze, den Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde, Uwe Kraneis und den stellvertre-
tenden Verbandsgemeindewehrleiter, Felix Grajek.
Nach der traditionellen Unfallschutzbelehrung (zum The-
ma Motorsägen) eröffnete der Leiter der Versammlung, 
Karl-Heinz Höfer, die Veranstaltung.

Hans-Hubert Schulze als Bürgermeister bedankte sich in 
einer kurzen Ansprache im Namen des Gemeinderates bei 
den 3 Ortswehren für die geleistete Arbeit im Jahr 2023. Er 
ging dabei auch auf die gute Zusammenarbeit und Ausbil-
dung ein. Als Dank überreichte er den Ortswehrleitern je 
einen Gutschein in Form von „Essen und Trinken“ für einen 
geselligen Abend.
Uwe Kraneis berichtete über die Arbeit in der Verbands-
gemeinde, dem Projekt „BOS Weg nach Nickelsdorf“ im 
Zeitzer Forst und beantwortete Fragen der Kameraden. 
Die Wehrleiter, Matthias Schneider (Wittgendorf), Michael 
Schneider (Hohenkirchen) und die Stellvertretenden Wehr-
leiter Rodger Höfer und Enrico Röhler (Bröckau) gingen in 
ihren Rechenschaftsberichten noch einmal auf die Einsät-
ze und Übungen im vergangenen Jahr ein.
„Die gemeinsame Ausrückordnung hat sich bewährt“, 
meinte Felix Grajek, stellvertretender Verbandsgemeinde-
wehrleiter. So kann bei möglichen Einsätzen immer eine 
personelle Stärke vorgehalten werden.

Im Anschluss daran wurden die 
Urkunden an langjährige und 
verdiente Kameraden sowie 
die Abschlüsse als Truppmann 
übergeben. In der Diskussion 
ging es um Sicherstellung von 
Ausrüstung und Bekleidung, 
die zum Teil lange auf sich war-
ten lässt. Der gemütliche Teil 

mit schmackhaften Fleischspezialitäten von Matthias 
Schneider und reichlich Getränken ging bis lange nach Mit-
ternacht.

Fotos: Rodger Höfer

Was haben die Bürger und Gäste der Gemeinde Schnau-
dertal in diesem Jahr noch zu erwarten:
• Traditionell Subbotnik im Frühjahr und im Herbst
• Maibaumsetzen auf dem Dorfplatz
• Eröffnung des Dorfmuseums
• 1. Schnauderfest am 10. August mit Kinderprogramm 

und …
Die Termine werden in Kürze in den Aushängen und Plaka-
ten bekanntgegeben!
gez. Karl-Heinz Höfer
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Kita Haynsburg - Der Osterhase war da

Überraschung in der Kita Haynsburg

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Kindertagesstätten

Frühlingserwachen in der Kindertagesstätte  
„Abenteuerland“ in Bröckau
Im „Abenteuerland“ wurde der Frühling mit einer farben-
frohen Bepflanzungsaktion begrüßt.
Unsere kleinen Gärtner erhielten von Carolin Jacob, wel-
che als Floristin über viel Erfahrung und ein geschultes 
Auge verfügt, tatkräftig unterstützt.
Die Kinder aus dem Eulenbaum wurden eingeladen, ihren 
grünen Daumen zu zeigen und gemeinsam verschiedene 
Frühlingsblumen wie Osterglocken, Primeln und Hyazin-
then zu pflanzen.
Die kleinen Gärtner lernten nicht nur wie man Samen 
setzt und Pflanzen pflegt, sondern auch die Bedeutung 
von Verantwortung und Zusammenarbeit.

Unsere Pflanzaktion förderte die Naturverbundenheit, 
welche ein großes Anliegen unserer Einrichtung ist. Auch 
die Pflege der Pflanzen liegt in den Händen der Kinder 
und wird mit viel Liebe durchgeführt.

Das Team vom „Abenteuerland“

Der Osterhase kam mit dem Polizeiauto und überraschte 
die Kinder der Kindertagesstätte in Haynsburg. Unser Dank 
gilt der Firma Hamal und unserer Regionalbereichsbeamtin 
PHMín Yvonne Becher, welche den Osterhasen samt Süßig-
keiten eingesammelt hat.
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Unser Kinderrat im Hort Droßdorf
Bei regelmäßigen Treffen be-
sprechen wir aktuelle The-
men und Wünsche.
Ein immer wiederkehrendes 
Problem sind Streitigkeiten 
und Konflikte zwischen ein-
zelnen Kindern.
Wir haben überlegt, wie Kon-
flikte friedlich und respekt-
voll gelöst werden können. 
Dabei sind wir auf die Frie-
denstreppe (Konfliktlösungs-
model von Brigitte Zwenger- 
Balink) gestoßen und waren 
begeistert von dieser Herangehensweise.
Bei unserer großen Kinderversammlung am 31.01.24 im 
Gemeindezentrum haben wir unsere Idee mit einem Rollen-
spiel vorgestellt. Die anwesenden Kinder fanden es gut und 
waren sich einig: „Das probieren wir aus!“ Den Bau der Frie-
denstreppe (aus Paletten) übernehmen einige Eltern.
Nach dem offiziellen Teil der Versammlung ließen wir den 
Tag mit leckeren Muffins und sportlichen Spielen in der 
Turnhalle ausklingen.

Ben Thomas
Vorsitzender Kinderrat

Einblicke in unseren Hortalltag
Unsere Schule wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, deshalb 
starteten wir im 2. Halbjahr mit drei Projekten zum Thema  
„50 Jahre Schule“
1. Theater: „ Null Bock auf Schule“
Ziel dieses Projektes ist es, dass Kinder durch angeleitetes 
Rollenspiel, Einblicke in die Schulentwicklung bekommen, 
Spaß haben und mit Freude Theater spielen. Jeden Diens-
tagnachmittag trifft sich eine Gruppe von ca. 16 Kindern zum 
Spielen, Singen und Proben. Das so entstandene Theater-
stück kann nach Wunsch der beteiligten Kinder auch auf die 
Bühne gebracht werden.

2. Naturraupen:
Motto: Natur bewusst erleben 
– unser Kuhndorftal erhalten, 
schützen und genießen
Mit dem Start des Projektes 
„ der Schmetterlingsgarten“, 
von Frau Kellermann gespen-
det, konnten die Kinder haut-
nah und täglich miterleben, 
wie sich eine winzige Raupe 
zu einem wunderschönen 
Distelfalter entwickelt.
Inzwischen haben sich die 
Lieblinge nach 3 Wochen ent-
faltet und wurden in die Natur 
freigelassen.
Bei unseren ersten 2 Wanderungen ins Kuhndorftal haben 
wir den Bach an einer Stelle von Ästen und Zweigen befreit. 
Wir haben noch viele tolle Ideen und freuen uns auf das was 
noch kommt.

3. Sport/Bewegung: „Alte Spiele neu entdeckt“
Ziel ist es, alte Spiele, ohne materielle Anschaffungen, neu 
im Tagesablauf zu etablieren und kreative Ideen für schöne 
Spiele ohne vorgefertigtes Material zu entwickeln.

Melanie Rothe

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Schulen

Einblick in die Winterferien 2024
Unsere Ferien begannen 
mit einer tollen Faschings-
party in der Turnhalle. Bei 
verschiedenen Spielen, 
die sich die Kinder aussu-
chen konnten, hatten sie 
viel Spaß. Das schönste 
Kostüm wurde mit einem 
kleinen Preis belohnt.
Einen Tag nutzten wir, 
um eine Apfelverkostung 
durchzuführen.
Welche Sorte schmeckt 
am besten?
Elstar? Golden Delicious? 
Cameo?...
Wir konnten uns nicht ent-
scheiden, die Geschmä-
cker sind verschieden. 
Die Schalenreste wurden 
gekocht und waren ein 
leckeres Erfrischungsge-
tränk.

Lesen Sie weiter auf Seite 12.
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Gottesdienste im Pfarrbereich Zeitz  
Mai 2024
2. Mai - Donnerstag
18:00 Uhr Zeitz, Rasberg (Köppen)
5. Mai - Rogate
09.30 Uhr Zeitz, St. Stephan (Köppen)
9. Mai - Christi Himmelfahrt
09.30 Uhr Zeitz, St. Michael (Köppen)
14.00 Uhr Heuckewalde (Köppen)
11. Mai - Samstag
13.30 Uhr Rippicha*, Konfirmation (Köppen)
12. Mai - Exaudi
09.30 Uhr Zeitz, St. Stephan (Köppen)
11.00 Uhr Schellbach (Köppen)
19. Mai - Pfingstsonntag
09.30 Uhr Zeitz, St. Michael Konfirmation* (Team)
15.00 Uhr Wittgendorf (Köppen)
20. Mai - Pfingstmontag
10.30 Uhr Zeitz, Dom St. Peter und Paul - 

ökum. Gottesdienst
(Rehfeld)

zeitgleich Kindergottesdienst, 
anschl. Ökumenische Suppe

26. Mai - Trinitatis
09.30 Uhr Zeitz, St. Stephan (Köppen)
11.00 Uhr Loitzschütz (Köppen)
* Gottesdienst mit Abendmahl

Pfarrer Werner Köppen
Tel.: 03441 215559, Fax: 03441 215449
E-Mail:cwkoeppen@t-online.de

Gemeindebüro
Frau Heidrun Bosse
Michaeliskirchhof 11, 06712 Zeitz
Tel.: 03441 213681, Fax: 03441 725607
E-Mail: buero@kirche-zeitz.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Fr.: 09:00 - 11:30 Uhr

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Die Apfelkerne haben wir 
eingepflanzt. Nun hoffen 
wir, irgendwann ein klei-
nes Apfelbäumchen auf 
unseren Spielplatz ein-
pflanzen zu können.
Das Wetter war nicht gera-
de winterlich beziehungs-
weise trocken. Trotzdem 
nahmen wir uns eine Wan-
derung ins Kuhndorftal vor. 
Leider sind wir nicht weit 
gekommen. Da es sehr 
schlammig war, kehrten 
wir auf halber Strecke um.
Zum Abschluss der Ferien feierten wir eine kleine Après- 
party mit coolen Wettspielen und Musik in der Turnhalle.

Melanie Rothe

Einblick in die Osterfeien 2024
An unseren ersten Osterfe- 
rientag wollten wir in unse-
rem schönen Kuhndorftal 
stromern, leider war das Wet-
ter nicht so toll. So spazierten 
wir durch Droßdorf am Bach 
entlang und erfreuten uns an 
der erwachten Natur. Unsere 
Mülldetektive waren auch im 
Einsatz.
Das Resultat: ein prall gefüll-
ter Sack!
Für unser gemeinsames Osterfrühstück am Donnerstag ha-
ben wir Marmelade gekocht, Brot und Kuchen gebacken.
Ostereier haben wir ganz natürlich mit Kurkuma, roter Beete 
usw. gefärbt. Sie sahen sehr schön aus.

Unsere buntbemalten Tüten hat der Osterhase lecker befüllt 
und auf dem Spielplatz versteckt. Jedes Kind hat eine gefunden 
und gemeinsam haben wir fast alles vor dem Abholen verputzt.

Melanie Rothe Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Besondere Tage

soll man besonders ehren.

Ihre Jugendweihe-Anzeige.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/jugendweihe

Gerne auch telefonisch unter Tel. 0 35 35 / 48 90
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Öffnungszeit Gemeindebibliothek
Gemeindebibliothek Droyßig
Schloss 1, 06722 Droyßig
Telefon: 034425 22505
E-Mail: 
bibliothekdroyssig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Montag 13:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr

Hier gelangen Sie zur Onlinebibliothek: droyßig.iopac.de
Die Bibliothek ist wegen Urlaub vom 29.04.2024 bis 
03.05.2024 geschlossen. Wir bitten um Beachtung.

Bibliotheksnachrichten

NEU – NEU – NEU
In der Gemeindebibliothek Droyßig gibt es spannende Neu-
erscheinungen für alle Altersgruppen.

Hier einige tolle Bücher, die man entdecken kann:

Paluten: Die Ritter der Schmafelrunde
Der inzwischen achte Band aus 
der beliebten FREEDOM-Reihe 
des bekannten YouTube-Stars. 
Paluten und Edgar begeben 
sich auf Zeitreise und landen in 
einer mittelalterlichen Burg. Ein 
ritterliches Abenteuer beginnt!

Paul Maar: Das Tier-ABC
Für Lesestarter gibt es zu jedem 
Buchstaben des Alphabets ein 
Tier und einen lustigen, ein-
prägsamen Reim, sodass eine große Tierfamilie entsteht. 
Die herrlichen Reime werden durch die schönen, farbigen 
Illustrationen ergänzt und die Kinder merken sich bestimmt 
alles sehr schnell. Auch für Vorschulkinder!

Katharina Peters: Wintermord
Für Krimifans geht die Reihe um Romy Beccare weiter. Der 
neue Fall spielt wieder auf der Ferieninsel Rügen und der 
Spürsinn der Hauptkommissarin ist erneut gefragt – bis zu 
einem Cold Case an den Kreidefelsen von Sassnitz. Hoch-
spannend und mit viel Inselflair.

Amelia Martin: Der Geschmack von Freiheit
Ein historischer Roman um die 
Schokoladenfabrik Halloren.
Es sind die frühen 1950er Jahre in 
Halle und man glaubt noch (?) an 
den Sozialismus. Die älteste Prali-
nenmanufaktur Deutschlands wird 
enteignet und nach den Salzarbei-
tern in ‚Halloren‘ umgetauft. Die 
Tochter des Fabrikbesitzers steht 
zwischen Sozialismus und Loya-
lität zu ihrem enttäuschten Vater; 
zwischen Aufbruch, Hoffnung, Lie-
be und Schokolade. Denn sie lernt 
einen waschechten Halloren ken-
nen, einen Arbeiter der Salzminen bei Halle, und kann sich 
ihren Gefühlen nicht erwehren. Durch das raue Schicksal 
der Salzarbeiter beginnt sie, die Versprechungen der SED zu 
hinterfragen... Quelle: amazon

In der Bibliothek findet man nicht nur Bücher, sondern auch 
viele Kinderhörbücher auf CD oder Tonies, Spiele für die 
ganze Familie und eine kleine Auswahl an Zeitschriften.

Viel Spaß beim Stöbern!

Eure Bibliothekarin
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Kinderreporterin Luise war zur großen Ostereiersuche in Droyßig und  
berichtet uns gern davon
Auch dieses Jahr war die Ostereiersuche in Droyßig ein vol-
ler Erfolg. Die Gemeinde lud zusammen mit dem Kulturver-
ein Gemeinde Droyßig e.V. und dem Droyßiger Feuerwehr-
verein e.V. zum inzwischen traditionellen Fest ein.
Es gab auch viele schöne und interessante Stände zum 
Mitmachen, wie zum Beispiel den Schmink- oder Luftbal-
lonstand.

Auch die kleinen und gro-
ßen Tänzerinnen zeigten 
ihr Können auf unserer 
Schlossbühne den Gästen. 
Das war ein sehr schönes 
Bild. Danach startete die 
lang ersehnte Ostereiersu-
che, bei der auch wieder ein 
goldenes Ei versteckt war.

Außerdem konnte man auch 
den Schlossturm erklimmen 
und Schlossbilder auf Lein-
wand in der Schlosskapelle 
erwerben.

Am späten Nachmittag gab es dann zu schöner Musik das 
große Osterfeuer, was die Jugendfeuerwehr Droyßig anzün-
den durfte und immer sicher im Blick hatte.

Eure Luise
Kinderreporterin

Zusätzlich möchten der Kulturverein Gemeinde Droyßig 
e.V. folgenden Sponsoren und Unterstützern danken:
Grillmeister Marcel, Nils, Marco, Marci
Helfer vom Osterhasen June, Coline, Samantha, Miri
Vereinsmitglieder Kulturverein Gemeinde Droyßig e.V.
Kinder- und Jugendfeuerwehr Droyßig
Feuerwehrverein Droyßig e.V.
Tanzgruppen Droyßiger Sportgemeinschaft e.V.
Reiterhof Gentzsch
Goldeck Süßwaren GmbH (Zetti)
Muttigruppe Spielplatz
Firma Hamal
Sekundarschule Droyßig - Abschlussklasse 10
TEAG Thüringer Energie AG
Gemeinde Droyßig
SpielZeitz Mareen Warnicke
Stadtwerke Zeitz GmbH
DJ Schrammi
Heimatverein Droyßig e.V.
Bürgeraktionsbündnis Droyßig e.V. (BAB Droyßig)

Vorstand
Kulturverein Gemeinde Droyßig e.V.
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Anzeige(n)
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Auf diesem Wege finden sich geschichtliche Zeugnisse, die 
vom Umgang unserer Vorfahren und von unserem heutigen 
Umgang mit Wasser erzählen. Die Teilnehmer erfahren In-
teressantes über die Nutzung des Wassers in Droyßig als 
Energielieferant, als Fischgewässer, als Trink- und Brauch-
wasserspeicher u.a.m.

Am Ende der Wanderung ist ein kleines gemeinsames 
Abendessen auf dem Hof von Renate Stöhr, Hassel Nr. 14, 
geplant. Serviert werden unter anderem geräucherte Forel-
len, dazu sortenreiner Apfelwein aus den Hasseler Obst-
gärten, Apfelsaft, Radler u.a. Für die Teilnahme an diesem 
Essen (Selbstzahler) wird um Voranmeldung gebeten.

Datum: Freitag, den 17.05.2024
Start: 17:00 Uhr, Treffpunkt Schlossbrunnen
Strecke: ca. 3 km, 

eben ohne besondere Anforderungen
Teilnahmegebühr: 6,00 €/ Person 

(Kinder und Jugendliche frei)

Für die Voranmeldung bis zum 06.05.24 nutzen Sie bitte fol-
gende Telefonnummern: 03 44 2527231 und 03 44 2522731)

Nach dem positiven Echo auf unsere geführte Wanderung 
im September 2023 wiederholen wir diese jetzt im Mai.

Dazu laden wir alle Heimatinteressierte zu einer geführten 
Wanderung entlang des Hasselbachs zwischen Droyßig und 
Hassel ein.

Der Heimatverein Droyßig e. V. lädt ein

Von der Untermühle zum Hasselteich
Eine geführte kulturhistorische Wanderung rund um das Thema „Wasser“

EGAL OB PROSPEKTE,  
FLYER, BROSCHÜREN  

mit uns kommen Sie gut an!
Zuverlässige Beilagenverteilung.  
Fragen Sie uns einfach!
beilagen@wittich-herzberg.de

Salat-Bar"Salat-Oase“
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Salat-Bar
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 All-you-can-eat 
 All-you-can-eat 20% 20% 

RAN AN DIE BEILAGEN!
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1. Mai - Mittwoch
13:00 Uhr Pötewitz, 

Andacht zum Anradeln
(Roßdeutscher)

5. Mai - Rogate
08:45 Uhr Hollsteitz (Roßdeutscher)
10:00 Uhr Meineweh (Roßdeutscher)
10:30 Uhr Schkölen (Henschel-Hamel)
9. Mai - Christi Himmelfahrt
09:00 Uhr Meyhen, mit Bläsern (Roßdeutscher)
10:30 Uhr Hassel (Roßdeutscher)
11:00 Uhr Haardorf, musikalische 

Andacht zum Mitmachen – 
„Musik, ein Stück Himmel 
auf Erden“

(Mahler)

14:00 Uhr Gladitz (Roßdeutscher)
12. Mai - Exaudi
09:00 Uhr Weickelsdorf (Henschel-Hamel)
16. Mai - Donnerstag
18:00 Uhr Osterfeld,

Konzert des Mädchenchores 
der Landesschule Pforta

19. Mai - Pfingstsonntag
13:30 Uhr Schkölen, Konfirmation (Roßdeutscher)
16:00 Uhr Goldschau, Taufe
20. Mai - Pfingstmontag
09:00 Uhr Löbitz (Roßdeutscher)
10:30 Uhr Kleinhelmsdorf (Roßdeutscher)
14:00 Uhr Zschorgula, Jubelkonfirmation(Roßdeutscher)
26. Mai - Trinitatis
08:45 Uhr Quesnitz (Roßdeutscher)
10:30 Uhr Haardorf (Roßdeutscher)
* Gottesdienst mit Abendmahl

Kontakt:
Herr Pfarrer Christoph Roßdeutscher
Tel.: 034425 21417
E-Mail: Pfarramt.droyssig@gmx.de
Sprechzeit: Do. 13:00 -15:00 Uhr
Gemeindebüro Droyßig
Frau Annett Peters
Kirchplatz 8, 06722 Droyßig
Tel.: 034425 21417, Fax: 034425 21431
Geöffnet: Di. 8:00 - 12:00 Uhr; Do. 13:00 - 17:00 Uhr

Katholische Pfarrei  
St. Peter & Paul Zeitz

Anschrift: Kath. Pfarramt, Peter und Paul’
Schlossstraße 7, 06712 Zeitz
Telefon: 03441 211391, Fax: 03441 211654,
E-Mail: kath-zeitz@gmx.de,
Homepage: www.kath-zeitz.de
Öffnungszeiten Büro:
Dienstag 14:30 - 17:00 Uhr und Freitag 10:00 - 12:00 Uhr

Wöchentliche Gottesdienste der Pfarrei

Dom Marienstift Tröglitz Droyßig
Sonntag 10:00 Uhr 08:15 Uhr
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag 07:30 Uhr
Freitag 07:30 Uhr
Samstag 18:00 Uhr 18:00 Uhr

24.04. Zeitz: 19:30 Gott-und-die-Welt-Abend SPEZIAL: 
Lucia Estella Tran liest aus ihrem 
Buch „Ein Sternenmeer aus Träu-
men“

27.04. Zeitz 10:00 Treffen der Erstkommunionkin-
der und ihrer Eltern zum Basteln 
der Erstkommunionkerze mit an-
schließender Segnung

01.05. Droyßig 17:00 Eröffnung der Maiandachten
05.05. Droyßig 14:00 Hl. Messe zum Kirchweihfest, 

anschl. Gemeindefest
06.05. Zeitz 14:30

16:30
18:30

Seniorenkreis
Maiandacht
Bibelkreis

08.05. Roßbach Regionaler Seniorentag
09.05. Zeitz 10:00 Hl. Messe zu Himmelfahrt
11.05. Droyßig 18:00 Wort-Gottes-Feier
12.05. Zeitz 10:00 Hl. Messe mit Erstkommunion
13.05. Zeitz 18:00 Maiandacht
15.05. Zeitz 19:30 Gott-und-die-Welt-Abend mit 

Guido Erbrich und Kurzfilmen Teil II
16.05. Tröglitz 18:00 Maiandacht
19.05. Tröglitz 14:00 Hl. Messe zum Patronatsfest, an-

schl. Gemeindefest
20.05. Zeitz 10:30

18:00
Ökumenischer Gottesdienst zum 
Pfingstmontag, anschl. ökume-
nische Suppe im Pfarrzentrum
Maiandacht

23.05. Tröglitz 18:00 Maiandacht
26.05. Zeitz 10:00 Hl. Messe zu Dreifaltigkeit mit 

auswärtigem Chor und Orchester
27.05. Zeitz 18:00 Maiandacht
30.05. Tröglitz 18:00 Hl. Messe zu Fronleichnam
02.06. Zeitz 10:00 Hl. Messe zu Fronleichnam mit 

Prozession

Alle Angaben ohne Gewähr. Achten Sie bitte auf die Ver-
meldungen in den Gottesdiensten und auf die Aushängen 
in den Schaukästen vor den Kirchen!

Evangelische Kirche  
Droyßig und Schkölen 
Mai 2024

Geschäftsanzeigen

Jetzt Platz sichern:
anzeigen.wittich.de

Ihre Werbung. Ihr Erfolg. 

mit LINUS WITTICH
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Du suchst eine Sportart 
mit viel Bewegung,  

spielbar bei jeder Jahreszeit,  
geringen Kosten,  

ganz in deiner Nähe?

Hassel feierte Angerfest bei schönstem Wetter
An den Ostertagen ist der Alltag bei vielen von uns etwas ru-
higer. Es bleibt Zeit, die man gerne mit der Familie verbringt. 
So auch in Hassel. Ehemalige Hassler kommen zurück in die 
Heimat, um Ihre Liebsten zu besuchen. Die perfekte Gele-
genheit, um zusammenzukommen. Und dieses Zusammen-
kommen ist auch das Anliegen der Kulturfreunde, weshalb 
das Angerfest ins Leben gerufen wurde.
Auf dem Erfolg des letzten Jahres wurde am Ostersamstag 
aufgebaut. Bei Roster, Getränken und 25 Grad perfekten 
Frühlingswetters verbrachten ehemalige, zukünftige und 

jetzige Hassler, ein paar Freunde und Interessierte, schöne 
Stunden zusammen.
Für den guten Zweck gab es eine kleine Tombola und für die 
Geschichten ein „Lagerfeuer“.
Es war ein schöner Abend, der nächstes Jahr an Ostersams-
tag liebend gerne wiederholt wird und so zur Tradition in 
Hassel werden soll.

Martina Denk
im Namen der Kulturfreunde Hassel e.V.

Wichtige Termine im Mai 2024*
Droyßig
Blaue Tonne Dienstag 21.05.2024
Hausmüll Montag

Montag
Montag

29.04.2024
13.05.2024
27.05.2024

Bioabfall Montag
Dienstag

06.05.2024
21.05.2024

Gelbe Tonne Freitag
Donnerstag

10.05.2024
30.05.2024

Romsdorf, Stolzenhain und Weißenborn
Blaue Tonne Freitag 17.05.2024
Hausmüll Montag

Montag
Montag

29.04.2024
13.05.2024
27.05.2024

Bioabfall Montag
Dienstag
Samstag

06.05.2024
21.05.2024
23.03.2024

Gelbe Tonne Montag
Freitag

13.05.2024
31.05.2024

*Angaben sind ohne Gewähr. Nutzen Sie doch einmal die App Müllabfuhr.
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   30.04. 2024 Maibaumsetzen an der 
Heimatstube in Kretzschau 

17:00 Uhr geht es los! 

Der Baum wird, mit musikalischer 

Begleitung der Osterfelder 

Blasmusikanten, von der 
Kretzschauer Feuerwehr gegen 
18:00 Uhr gestellt. 

Für das leibliche Wohl sorgen die 
Mitglieder des Kretzschauer Ortsvereins. 

Es laden herzlich ein die freiwillige Feuerwehr und der 
Ortsverein Kretzschau e.V.. 

 

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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Einfach DANKESCHÖN sagen
Der Bürgermeister und der Ge-
meinderat der Gemeinde Wetter-
zeube bedankt sich - auch im Na-
men aller Bürgerinnen und Bürger 
- ganz besonders bei Frau Andrea 

Niemeczek und ihrem Team für die jahrzehntelange sehr 
gute medizinische Betreuung unserer Einwohner in ihrer 
Hausarztpraxis in Wetterzeube und Breitenbach. Wir 
wünschen allen einen schönen neuen Lebensabschnitt 
in bester Gesundheit und voller Lebensfreude. Ihr wart 
ein tolles Team… DANKE!!!

F. Jacob, Bürgermeister

Verpachtung in der Gemeinde Wetterzeube
Ab dem 01.11.2024 verpachtet die Gemeinde Wetterzeube 
Räumlichkeiten auf dem Grundstück Grüner Anger 30 in 
06722 Wetterzeube/OT Breitenbach. Die Räumlichkeiten 
sollen zum Betreiben einer Gaststätte mit 2 Ferienwoh-
nungen genutzt werden. Die Räumlichkeiten verfügen über 
eine Größe von insgesamt ca. 300 m² sowie einem Außen-
flächenanteil von ca. 245 m². Die Pachtfläche verfügt über 
einen Biergarten. Stellplätze sind vorhanden. Die Räumlich-
keiten werden teil-möbliert / -eingerichtet verpachtet. Für 
größere Veranstaltungen ist die gesonderte Anmietung des 
Festsaals möglich.
Bewerbungen richten Sie bitte an die Verbandsgemeinde 
Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig, 
Tel.: 034425 414-13
oder an die Gemeinde Wetterzeube, Frau Hansen, Schul- 
straße 12, 06722 Wetterzeube, Tel.: 036693 22225.

2. Kulturpicknik
findet am 12.05.2024 im Burggarten Haynsburg von 15:00 
- 18:00 Uhr statt.
Auftritt: 16:00 Uhr

Das kalte Herz - Kindertheaterstück
Ein Stück für die ganze Familie, Spieldauer etwa 50 Minu-
ten, keine Pause

Es lebte einst im Schwarzwald 
der junge Kohlenbrenner Peter 
Munk.
Peter ist unzufrieden mit sei-
nem armseligen Dasein. Er will 
ein Leben führen wie die Glas-
hüttenbesitzer auf der einen 
Seite des Waldes oder die Holz-
händler auf der anderen Seite 
des Waldes. Er will so viel Geld 
in der Tasche haben wie der di-
cke Ezechiel und tanzen können 
wie der Tanzbodenkönig.

In seiner Not wendet sich Peter an die Geister des Wal-
des: an das Glasmännlein, einen guten Geist, aber auch 
an den Holländer-Michel, einen bösen Geist …
Charlotte Blume
Darstellende: Katja Röder & Martin Sommer
Regie: Anna Siegmund-Schultze
Kostüme: Susanne Berner
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Für Unterhaltung für Groß und Klein sowie das leibliche Wohl ist gesorgt!!! 
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Malen oder mit Händen und Augen ihre Entdeckungen ma-
chen, überall gibt es hier Überraschendes, informativ und 
spielerisch serviert.

Wieso habe ich diesen Falter noch nie gesehen, obwohl er 
doch hier zu Hause ist? Gibt es diese schönen Salamander 
wirklich und wo verstecken die sich eigentlich? Schon gleich 
am Tag erobern die ersten Kinder diese kleine Abenteuer-
welt und stellen ihre Fragen.
Zuvor stellt Rainer Helms fest, wem für die Realisierung von 
„Der Natur auf der Spur“ zu danken ist. Der Vorsitzende des 
Landschaftspflegevereins Mittleres Elstertal und Ideenge-
ber des Projektes:
„Ohne die Mittel des Landes Sachsen-Anhalt und die ko-
operativen Partner hier vor Ort ist so etwas nicht denkbar. 
Dafür einen herzlichen Dank. Wir sind sehr froh, dass wir 
dieses Projekt in der Qualität umsetzen konnten.“

Staatssekretär Steffen Eichner ist eigens aus Magdeburg an-
gereist, um sich zu überzeugen, wie effektiv und nachhaltig 
die Landesmittel hier angelegt sind. In seinem Grußwort be-
tonte auch er die konstruktive und zielführende Zusammenar-
beit. Man hätte hier inzwischen 1,3 Millionen Euro eingesetzt 
und: „Dabei ist es natürlich gut, wenn man darauf vertrauen 
kann, dass wir als Landesregierung es hier mit verlässlichen 
Partnern zu tun haben. Es geht uns in diesem Programm vor 
allem um den Artenschutz. Dabei ist die spielerische Wis-
sensvermittlung bei Kindern ein wichtiger Aspekt.“

Auf der Haynsburg Natur entdecken
Am 28.03.2024 wurde im Beisein von Staatssekretär Steffen 
Eichner, (Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 
und Umwelt des Landes Sachsen- Anhalt) die Ausstellung „Der 
Natur auf der Spur“ in der Haynsburg eröffnet.
„Es geht uns vor allem um den Artenschutz. Dabei ist die spie-
lerische Wissensvermittlung bei Kindern ein wichtiger Aspekt.“
Was vor der Eröffnung draußen im Burghof passierte passte 
gut zu dem, was Besucherinnen und Besucher später drin-
nen zu sehen bekamen. Kinder des Zirkus UPSALA eröffne-
ten mit temporeicher Akrobatik die Entdeckungsreise durch 
die Ausstellung.

Dafür gab es begeisterten Beifall. Später wird es den auch 
drinnen in der Ausstellung geben. Obwohl, Ausstellung ist 
vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Denn hier entstand 
aus Mitteln des Artensofortprogramms des Landes Sach-
sen-Anhalt ein wunderbarer Erlebnisraum.

Kinder können an und mit spielerischen wie interaktiven 
Elementen der Natur nachspüren. Ob sie beim Klettern und Lesen Sie weiter auf Seite 24.
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Auf einen, neben der enormen Aufwertung der Haynsburg, 
noch weiteren Aspekt wies Rainer Helms hin. Denn mit ei-
nem beträchtlichen Teil der Mittel würde auch die heimi-
sche Wirtschaft unterstützt. Es waren hier vor allem Hand-
werksbetriebe der Region an den baulichen Maßnahmen 
beteiligt. Was sie an Qualität in dem Raum ablieferten, kann 
sich sehen lassen.

Hintergrund Naturerfahrungsraum Haynsburg
Erst im März letzten Jahres wurde im Nebenraum die Dauer-
ausstellung „Fledermaus hier zu Haus“ eröffnet, eine didak-
tisch wie ästhetisch gelungene Präsentation über das Leben 
und die Eigenheiten der heimischen Fledermäuse – Teil III 
des „Naturerfahrungsraums Haynsburg“.
Einmal um die Burg herum sehen wir Teil I und II. Neben einer 
kleinen Fotoausstellung über die heimischen Fledermäuse 
in einem Burggewölbe: die überdachte Fledermauswerk-
statt. Sommers bauen hier Kinder Fledermaushäuser, ma-
len und basteln. Ein Stück weiter im großen Tonnengewölbe 
haben LPV und die Gemeinde ein Fledermausquartier einge-
richtet. Im August 2023 fand hier die erste Fledermausnacht 
des Arbeitskreises Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. statt.

Zum Naturerfahrungsraum Haynsburg sagt Rainer Helms:
„Die thematische Ausrichtung mit Bezug zum FFH- und 
Vogelschutzgebiet „Zeitzer Forst“ und kindgerecht aufge-
arbeitete Informationen stehen hierbei im Vordergrund. In 
Verbindung mit der im Nachbarraum vorhandenen Ausstel-
lung zur Thematik Fledermaus soll dieses Projekt die Viel-
falt des Natur- und Artenschutzes dem Besucher nahebrin-
gen.“
Indes bereits die ersten ernsthaften Ideen gereift sind, wie 
nun die Informationen und das erworbene Wissen von drin-
nen auch außerhalb genutzt werden können. Ein Rundwan-
derweg um die Burg herum, das wäre dann der V. und, aus 
Sicht des Landschaftspflegevereins, abschließende Teil des 
Naturerfahrungsraumes Haynsburg. Das ist momentan noch 
Zukunftsmusik. Die aber doch irgendwie ziemlich optimis-
tisch klingt.

Reiner Eckel
Landschaftspflegeverein „Mittleres Elstertal“ e.V.

Vorösterliches Markttreiben  
auf der Haynsburg
Unser kleiner Ostermarkt fand sehr zeitig im Jahr und 
zwar schon am 23. März 2024 in der Zeit von 10:00 bis 
16:00 Uhr statt.

Die Regenschauer konnten uns nicht ärgern, denn wir 
hatten vorsorglich drei große Schirme - gesponsert von 
einem Gewerbetreibenden aus Wetterzeube - im Innen-
hof aufgestellt.
Im „Alten Speicher“ und dem Vorraum - wo sich die 
Fledermausausstellung befindet - hatten insgesamt  
15 Händler und Bastelbegeisterte auf bereit gestellten Ti-
schen ihre österlichen Angebote ausgebreitet.

Anzeige(n)
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Kurzentschlossene konnten noch das ein oder andere 
Ostergeschenk aus den verschiedensten Materialien, 
Schnitzwaren, Marmeladen, Liköre, Socken, Taschen usw. 
erwerben. Es herrschte an allen Ständen reger Andrang 
und die Händler freuten sich.
Bei den Frauen vom Freizeitverein „Elstertaler“ gab es Kaf-
fee und leckeren selbstgebackenen Kuchen - insgesamt  
25 Stück.

Dieser war schnell ausverkauft, aber es gab ja auch noch 
Waffeln, welche von Frau Reifert und Herrn Kunick vom För-
derverein Haynsburg e.V. angeboten wurden.
Wer etwas Herzhafteres wollte, konnte am Stand des Hei-
matvereins Roster, oder die „Spezialsteaks“ beim Feuer-
wehrverein Wetterzeube probieren.
Fast den ganzen Tag sah man den Osterhasen auf dem 
Burggelände, der aus seinem Körbchen jedem Kind eine 
kleine Osterüberraschung überreichte.

Geöffnet waren auch die beiden Museen - Heimatstu-
be sowie Burgmuseum für Zweiräder und Technik - und 
es wurden Burgführungen angeboten. Familie Strzeletz 
brachte - als Osterüberraschung - eine MZ Baghira und 
ein beleuchtetes MZ-Reklameschild als Leihgabe für das 
Zweiradmuseum vorbei.

Auch Familie Watzin-
ger - Möbel Ratsher-
renzimmer - besuch-
te uns an diesem Tag 
auf der Haynsburg - 
worüber wir uns sehr 
gefreut haben.
Wir bedanken uns 
bei allen Mitwirken-
den, Händlern und 
Besuchern recht 
herzlich. Ein Danke-
schön geht auch an 
die Mitarbeiter der 
Gemeinde für den 
Aufbau der Stände 
und Sitzgelegenhei-
ten, an Grit Westphal für die Dekoration der Räume sowie 
an Frau Hansen, die für die Organisation zuständig war.

Frank Jacob
Bürgermeister

Anzeige(n)
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Geschichtliches:
Der Fastnachtbrauch ist nach Aussagen der ältesten Dieten-
dorfer schon über 160 Jahre alt. Seit etwa 1850 wird diese 
Tradition von den Großeltern und Eltern an die Kinder wei-
tergegeben.
Doch so einfach mit dem „Verdienen“ war es damals nicht. 
Die Kinder mussten dafür nicht nur singen sondern führten 
eine grüne „Fitsche“ (Tannenzweig) aus dem nahegelege-
nen Wald mit. Mit diesem Zweig, der auch manchmal mit 
bunten Bändern geschmückt war, fitschten die Kinder die 
Einwohner vor deren Haus, indem sie den ihnen mit dem 
Zweig über die Arme strichen. Damit sollte die Winterträg-
heit vertrieben und Kraft für das kommende Frühjahr aufge-
nommen werden. Der Lohn dafür waren selbstgebackene 
Brezeln, die der damals ortsansässige Bäcker gemeinsam 
mit den Dietendorfer Frauen buk. Die Kinder sammelten die 
Brezeln und trugen diese als Kette um den Hals.
(Quelle: Chronik 600 Jahre Dietendorf)

Iris Münnich
Dorfverein „Dietendorfer“ e.V.

„Fitsche, fitsche griene …
…mwir woll´n e´was verdiene! Lasst uns nicht so lange 
steh´n, wir woll´n ein Häuschen weiterzieh´n!“ so erklang 
wiedereinmal am Rosenmontag ab 16.00 Uhr in Dietendorf 
dieses Liedchen an jeder Haustür. Die 6 kleinen Sänger aus 
Dietendorf zogen in lustigen Kostüm von Haus zu Haus. 
Dort erhielten sie von den Dietendorfern liebevoll zusam-
mengepackte Süßigkeiten, für die sich die Kinder mit dem 
Liedchen „Wir danken schön, wir danken schön und sagen 
auch Aufwiedersehn!“ bedankten. Beim Verstauen und Tra-
gen der Leckereien in Rucksäcken halfen Muttis und Vatis, 
die die Kleinen beim Umzug durch das Dorf begleiteten. Die 
„Fitsche griene“ ist schon lange zu einer guten Tradition in 
Dietendorf geworden.

Osterfeuer in Dietendorf
Wiedereinmal erschienen zahlreiche Gäste aus nah und fern 
am Gründonnerstag, dem 28. März 2024, zu unserem tradi-
tionellen Osterfeuer.

Es ist mit eins der ersten Os-
terfeuer im Umkreis nach der 
langen Winterpause und so 
freuten sich die Gäste auf 
frisch gegrillte Roster und 
Steak, die von den Mitglie-
dern des „Dietendorfer e.V.“ 
verkauft wurden.
Natürlich kam der Osterha-
se aus seinem Versteck und 
verteilte bunte Eier und Sü-
ßigkeiten an die Kinder. In 
diesem Jahr freuten sich die 
„Dietendorfer“ besonders 

über zahlreiche einheimische Gäste. Dietendorf erhielt in 
den letzten Jahren durch Zuzug junger Familien und Ge-
burten Zuwachs. So ließen sich Sarah Kontges und Oliver 
Kröber es sich nicht nehmen und kamen mit ihrer Tochter 
Maya Yasmin, der jüngsten Dietendorferin, zwei Tage nach 
ihrem Geburtstag (26.03.2024) zum Osterfeuer. Herzlichen 
Glückwunsch den frischgebackenen Eltern. Großer Verlass 
war wie immer auch in diesem Jahr auf die Freiwillige Feu-
erwehr Wetterzeube. Ein großes Dankeschön für euren Ein-
satz. Natürlich auch an alle „Dietendorfer“. Nur durch euer 
Engagement können solche Traditionen wie das Osterfeuer 
am Leben erhalten werden.

Iris Münnich

Baum in Haynsburg gepflanzt
Eine neue Freifläche 
entstand auf dem Ge-
lände der Haynsburg. 
Zur Beschattung der 
Fläche spendete der 
Förderverein Hayns-
burg e.V. einen Baum, 
welcher durch die Ge-
meinde eingepflanzt 
wurde.

Das Straßenverkehrsamt  
des Burgenlandkreises informiert
Straßensperrungen:

Wegen dem Bau der 380-kV-Leitung Pulgar-Viesel-
bach kommt es im Verlauf der Kreisstraße K 2615 zwi-
schen Haynsburg und Katersdobersdorf in der Zeit vom 
22.04.2024 bis voraussichtlich 24.05.2024 zu täglichen 
kurzzeitigen Intervallsperrungen mittels Allrotschal-
tung einer Lichtsignalanlage von jeweils max. 10 Minu-
ten.

Falko Weise
Sachgebietsleiter

Burgenlandkreis
Straßenverkehrsamt/
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
Schönburger Str. 41
06618 Naumburg
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Die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße15, 06712 Droyßig, ist an folgenden Tagen für Sie geöffnet:
Montag: 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr & 13:00 - 15:00 Uhr
Telefon: 034425 414-0
Fax: 034425 27187
E-Mail: info@vgem-dzf.de
Internet: www.vgem-dzf.de/

Bei Standesamtsfragen melden Sie sich bitte unbedingt vorab telefonisch an! Tel.: 034425 414 - 27

Die nächste Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst findet wie folgt statt:
Mittwoch, 29.05.2024
um 18:30 Uhr

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Droyßiger - Zeitzer 
Forst*

*Wenn nicht anders benannt, finden die Sitzungen im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst,  
Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig statt.

IM
PR

ES
SU

M
IM

PR
ES

SU
M

Forstkurier
Der Forstkurier ist Amts- und Informationsblatt der Verbandsgemeinde  
Droyßiger-Zeitzer Forst mit den Gemeinden Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube
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Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst,

Verlag und Druck:
LINUS WITTICH Medien KG, 
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster), Telefon (03535) 489-0
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Verbandsgemeindebürgermeister Herr Kraneis
Die öffentlichen Meinungen und Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die Meinung des 
Verfassers wieder.
Redaktion: Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig 
SB-Öffentlichkeitsarbeit: Herr Huhnstock
Telefon (034425) 41425, Telefax (034425) 27187, 
E-Mail info@vgem-dzf.de, Internet: www.vgem-dzf.de

Für die Inhalte der Anzeigen wird keine Haftung übernommen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. 
gültige Anzeigenpreisliste. 
Erscheinungsweise: Das Amtsblatt erscheint in der Regel 1 x monatlich bei erhöhtem oder verminderten Veröffentlichungsbedarf auch abweichend. Es wird kostenlos an die Haushalte 
der Verbandsgemeinde Droyßiger Zeitzer Forst als Briefkastenwurfsendung verteilt soweit dies technisch möglich ist.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst am 27.03.2024 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:
497/VGR/2024 Ernennung des Kameraden Ronny Fürs-

tenberg zum Wehrleiter der Ortswehr Wei-
ßenborn unter Berufung in das Ehrenbe-
amtenverhältnis auf Zeit

498/VGR/2024 Ernennung des Kameraden Thomas Kali-
nowski zum stellvertretenden Wehrleiter 
der Ortswehr Weißenborn unter Berufung 
in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit



Ausgabe 5 | 26. April 2024 amtlicher Teil | Forstkurier2

WahlKonzept - Europawahl - 2 - A20 - Anlage 5 (zu § 19 Abs. 1 EuWO) 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09.06.2024 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke  
                  011 Droyßig 
                  012 Weißenborn 
                  021 Bergisdorf 
                  022 Droßdorf 
                  023 Heuckewalde 
                  024 Lonzig 
                  031 Döschwitz 
                  032 Grana 
                  033 Salsitz/Kleinosida 
                  034 Mannsdorf 
                  035 Kretzschau 
                  041 Wittgendorf/Dragsdorf 
                  042 Großpörthen/Nedissen 
                  043 Kleinpörthen 
                  044 Bröckau 
                  045 Hohenkirchen 
                  051 Breitenbach 
                  052 Haynsburg 

                           053 Wetterzeube 
in der Zeit vom 20.05.2024 bis 24.05.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten  

   
   Dienstag       von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr     14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
      Donnerstag  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr    13.00 Uhr - 15.00 Uhr 
   Freitag          von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
         im Einwohnermeldeamt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15,  
        06722 Droyßig (barrierefrei) 
         für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
den § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.  

 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20.05.2024 bis 

24.05.2024, spätestens am 24.05.2024 bis 12.00 Uhr  bei der Gemeindebehörde im Einwohnermeldeamt 
der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig, Zimmer 115 
Einspruch einlegen. 

 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19.05.2024 

eine Wahlbenachrichtigung. 
 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Burgenlandkreis  
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises 

oder  
 durch Briefwahl teilnehmen. 
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WahlKonzept - Europawahl - 2 - A20 - Anlage 5 (zu § 19 Abs. 1 EuWO) 

5.     Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1    ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung bis zum 19.05.2024 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis zum 24.05.2024 versäumt hat, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach  
§ 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der 
Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung 
entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 07.06.2024 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2  
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist.  
 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

 - einen amtlichen Stimmzettel, 
 - einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
 

 
Droyßig den 28.03.2024   
 
 Kraneis  
 (Verbandsgemeindebürgermeister) 
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Wahlbekanntmachung 
 
 

1. 1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik die 

                                      Wahl zum Europäischen Parlament 
statt.   
 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr. 
   

2. 2. Die Gemeinden sind in folgende Wahlbezirke eingeteilt:      
       Gemeinde Droyßig 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 05.05.2024  bis 19.05.2024 zugestellt werden, 
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 16.00 Uhr im Verwaltungsamt der 
Verbandsgemeinde Droyßiger - Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15 in Droyßig zusammen. 
 

 

3. 
 

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 

  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

  In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

              

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

              

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

 
            

  a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 

  oder           

  b) durch Briefwahl         

  teilnehmen.         

  
 

          

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

              

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes). 

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

              

Droyßig, 28.03.2024 Die Gemeindebehörde 
 
 
 
 
 
Kraneis 
Verbandsgemeindebürgermeister 
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Wahlkonzept - Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt - 02 - 4- Z 20 - KW 

 

 Bekanntmachung 
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen   

 
für die Kommunalwahlen   
       
 am 09.06.2024 
      
1. Die Wählerverzeichnisse zu der oben genannten Wahl für die Wahlbezirke  

     011 Droyßig 
     012 Weißenborn 

021 Bergisdorf 
022    Droßdorf 
023 Heuckewalde 
024 Lonzig/Ossig/Schellbach 
031 Döschwitz 
032 Grana 
033 Salsitz/Kleinosida 
034 Mannsdorf 
035 Kretzschau 
041 Wittgendorf/Dragsdorf 
042 Großpörthen 
043 Kleinpörthen 
044 Bröckau 
045 Hohenkirchen 
051 Breitenbach 
052 Haynsburg 
053 Wetterzeube 
 

      werden in der Zeit vom 20.05.2024  bis 24.05.2024  während der allgemeinen Öffnungszeiten      

    
        Dienstag  9.00 Uhr - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
        Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 15.00 Uhr 
   Freitag  9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
  im Einwohnermeldeamt der Verbandsgemeinde Droyßiger - Zeitzer Forst, Zeitzer Str. 15, 
         06722 Droyßig, Zimmer 115 (barrierefrei) 
 
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten (§ 18 Abs. 2 KWG LSA). Die Möglichkeit der 

Einsichtnahme endet am 24.05.2024 12.00 Uhr. 
 
 

 Das Wählerverzeichnis/Die Wählerverzeichnisse wird/werden im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 

 Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen und die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern eine 
wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Ein Recht zur Überprüfung der 
Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für diese im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.    

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der möglichen Frist zur 

Einsichtnahme, spätestens bis 24.05.2024, 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, 
Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig, Zimmer 115  einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
stellen. 

 

 Der Antrag ist schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift, persönlich oder durch eine bevollmächtige 
Person zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin/der 
Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen.   

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 19.05.2024 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
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Wahlkonzept - Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt - 02 - 4- Z 20 - KW 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis 
einsehen und gegebenenfalls einen Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass 
sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 

4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 

 a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses versäumt hat; das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, wenn sie den Antrag nach § 15 Abs. 
4 KWO LSA (Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde) entschuldbar erst nach Ablauf 
der Antragsfrist vorlegt, 

 b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist. 
4.3 Wahlscheine können bei der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15 in 06722 

Droyßig, Zimmer 115 schriftlich oder mündlich beantragt werden.  
 

 Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.   

 Eine wahlberechtigte Person mit einer körperlichen Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
sie/er dazu berechtigt ist.  

4.4 Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 07.06.2024 
18.00 Uhr beantragt werden. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr gestellt werden. 

 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können unter den unter 4.2 Buchstabe a und b 
angegebenen Voraussetzungen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins bis zum Wahltag, 15.00 Uhr stellen. 

 

 Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert die wahlberechtigte 
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

5. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen 
will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich 

 

- einen/die amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,  
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

Wahlbriefumschlag sowie 
- ein Merkblatt zur Briefwahl. 

 

 Bei verbundenen Wahlen erhält die wahlberechtigte Person für jede Wahl, für die sie wahlberechtigt ist, einen 
Stimmzettel, für alle Wahlen aber nur einen Stimmzettelumschlag und einen Wahlbriefumschlag. 

 

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen Anderen ist nur möglich, wenn die 
bevollmächtigte Person vom Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die 
Berichtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.  

6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
zuständigen Wahlbereichs oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. 
 

 Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit Briefwahlunterlagen so rechtzeitig an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle versenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. 

   

Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu 
entnehmen. 

 
 
 
 
Droyßig, den 28.03.2024  
  Kraneis 
  Verbandsgemeindebürgermeister 
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VerbGem - Wahlbekanntmachung - Kommunalwahlen
Wahlbekanntmachung 

 

1. Am 09.06.2024 finden in den Mitgliedsgemeinden 

Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube folgende 
Kommunalwahlen statt: 
   Kreistag 
   Verbandsgemeinderat 
   Gemeinderat 
 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinden sind in folgende Wahlbezirke eingeteilt:      
       Gemeinde Droyßig 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 05.05.2024  bis 
19.05.2024 übersendet werden, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 
16.00 Uhr im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, 
Zeitzer Straße 15 in Droyßig zusammen.  

 
4. Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahllokal des 

Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wahlberechtigten haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ihren 
Personalausweis oder ein amtliches Dokument (etwa Reisepass oder Führerschein), 
Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis oder Reisepass bereitzuhalten. Sie 
haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.   

 
5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten 

des Wahlraumes für die Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, einen entsprechenden 
Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und 
in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
Umstehenden nicht erkannt werden kann. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung ist unzulässig, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Bei der Kreistagswahl, Verbandsgemeinderatswahl und Gemeinderatswahl  

- hat jeder Wahlberechtigte je drei Stimmen; 
- müssen die Bewerber, denen der Wahlberechtigte seine Stimmen geben will, 

durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei gekennzeichnet werden; 
- können einem Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben werden; 
- können die Stimmen auch verschiedenen Bewerbern eines Wahlvorschlages 

gegeben werden, ohne an die Reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlages 
gebunden zu sein; 

- können die Stimmen auch Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge gegeben 
werden. 

Jedoch insgesamt nicht mehr als drei Stimmen auf einem Stimmzettel abgeben, der 
Stimmzettel ist sonst ungültig.  

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. Während der 
Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 35 des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt). 
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3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 
16.00 Uhr im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, 
Zeitzer Straße 15 in Droyßig zusammen.  

 
4. Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahllokal des 

Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wahlberechtigten haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ihren 
Personalausweis oder ein amtliches Dokument (etwa Reisepass oder Führerschein), 
Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis oder Reisepass bereitzuhalten. Sie 
haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.   

 
5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten 

des Wahlraumes für die Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, einen entsprechenden 
Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und 
in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
Umstehenden nicht erkannt werden kann. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung ist unzulässig, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Bei der Kreistagswahl, Verbandsgemeinderatswahl und Gemeinderatswahl  

- hat jeder Wahlberechtigte je drei Stimmen; 
- müssen die Bewerber, denen der Wahlberechtigte seine Stimmen geben will, 

durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei gekennzeichnet werden; 
- können einem Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben werden; 
- können die Stimmen auch verschiedenen Bewerbern eines Wahlvorschlages 

gegeben werden, ohne an die Reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlages 
gebunden zu sein; 

- können die Stimmen auch Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge gegeben 
werden. 

Jedoch insgesamt nicht mehr als drei Stimmen auf einem Stimmzettel abgeben, der 
Stimmzettel ist sonst ungültig.  

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. Während der 
Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 35 des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt). 

 
 
 
 
 

7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbereich, 
für den der Wahlschein gilt, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl  

teilnehmen.  
 

8. Wer durch Briefwahl wählen möchte, muss den Wahlschein mit den erforderlichen 
Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde beantragen. Briefwähler üben ihr Wahlrecht wie 
folgt aus:  

a) Der Wähler kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seinen 
Stimmzettel. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, kennzeichnet er 
die Stimmzettel der Wahlen, für die er wahlberechtigt ist. 
b) Er legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen. 
c) Er unterschreibt unter Angabe des Datums die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl. 
d) Er legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag und 
verschließt diesen.  
e) Er übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.  Hat der Wähler den Stimmzettel durch eine 
Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl gegenüber dem Wahlleiter zu 
bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem erklärten Willen des 
Wählers gekennzeichnet hat.  

 
9. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten 
ist unzulässig. 
 

10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Auch der Versuch nach 
§ 107a Abs. 3 des Strafgesetzbuches ist strafbar. 
 

 
Droyßig, den 28.03.2024 

 
 
 

Kraneis 
Verbandsgemeindebürgermeister      ((Dienstsiegel)   
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7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbereich, 
für den der Wahlschein gilt, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl  

teilnehmen.  
 

8. Wer durch Briefwahl wählen möchte, muss den Wahlschein mit den erforderlichen 
Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde beantragen. Briefwähler üben ihr Wahlrecht wie 
folgt aus:  

a) Der Wähler kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seinen 
Stimmzettel. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, kennzeichnet er 
die Stimmzettel der Wahlen, für die er wahlberechtigt ist. 
b) Er legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen. 
c) Er unterschreibt unter Angabe des Datums die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl. 
d) Er legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag und 
verschließt diesen.  
e) Er übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.  Hat der Wähler den Stimmzettel durch eine 
Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl gegenüber dem Wahlleiter zu 
bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem erklärten Willen des 
Wählers gekennzeichnet hat.  

 
9. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten 
ist unzulässig. 
 

10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Auch der Versuch nach 
§ 107a Abs. 3 des Strafgesetzbuches ist strafbar. 
 

 
Droyßig, den 28.03.2024 

 
 
 

Kraneis 
Verbandsgemeindebürgermeister      ((Dienstsiegel)   
 

Das Gemeindebüro der Gemeinde Droyßig ist an folgen-
den Tagen geöffnet:
Montag 09:00 - 14:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 14:00 Uhr
Sprechzeiten der Bürgermeisterin immer dienstags von 
16:00 - 18:00 Uhr
Telefon: 034425 27575
Fax: 034425 30798
E-Mail: info@droyßig.de
Internet: www.vgem-dzf.de/de/droyssig.html

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Droyßig findet am Donnerstag, den 30.05.2024 um 
18:00 Uhr im Kavaliersgebäude „ehem. Seniorenstube“, 
Schloss 1, 06722 Droyßig statt.*

*Bitte beachten Sie die Hinweise und Tagesordnung in 
den Schaukästen der Gemeinde.
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Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates der Gemein-
de Gutenborn finden wie folgt statt:
Am Dienstag,
14.05.2024 
um 18:00 Uhr

Sitzung des Bauausschusses der Ge-
meinde Gutenborn im Gemeindezentrum 
Droßdorf Schulweg 23, 06712 Gutenborn 
OT Droßdorf*

Am Dienstag,
28.05.2024 
um 18:30 Uhr

Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Gutenborn im Gemeindezentrum 
Droßdorf Schulweg 23, 06712 Gutenborn 
OT Droßdorf*

*Bitte beachten Sie die Hinweise und Tagesordnung in 
den Schaukästen der Gemeinde.

Das Gemeindebüro der Gemeinde Gutenborn ist an fol-
genden Tagen geöffnet:
Montag 08:00 - 10:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 13:00 - 15:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 10:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Immer dienstags von 16:00 - 18:00 Uhr oder nach vorhe-
riger Absprache.
Handy: 0172 37 62 08 4
Tel.: 03441 71 87 93
Fax.: 03441 61 99 24 9
E-Mail: amt@gutenborn.de

Das Gemeindebüro der Gemeinde Kretzschau ist an  
folgenden Tagen geöffnet:
Montag 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 13:00 - 15:00 Uhr
Sprechzeiten der Bürgermeisterin immer dienstags von 
16:00 - 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Handy: 0157 34037760
Telefon: 03441 213049
Fax: 03441 2292077
E-Mail: gkretzschau@t-online.de
Internet: www.vgem-dzf.de/de/kretzschau.html

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Kretzschau findet am Mittwoch, den 15.05.2024 um 
19:00 Uhr im Vereins- und Bürgerhaus Gladitz, Lucke-
nauer Straße 48, 06712 Kretzschau OT Gladitz statt.
*Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde!

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag: 17:00 - 18:00 Uhr oder nach telefonischer Ver-
einbarung!
Sie können den Bürgermeister per E-Mail unter:
gemeinde.schnaudertal@t-online.de
oder per SMS unter: 0152 04201419 eine Nachricht hin-
terlassen und einen Gesprächstermin vorschlagen. Er 
wird sich bei Ihnen melden.

Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Schnaudertal
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 07.05.2024 
um 19:00 Uhr
in 06712 Wittgendorf, Gartenstraße 30 statt.

Das Gemeindebüro der Gemeinde Wetterzeube ist an  
folgenden Tagen geöffnet:
Montag 07:30 - 12:00 Uhr & 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 07:30 - 12:00 Uhr & 13:00 - 19:00 Uhr 

(Haynsburg)
Mittwoch 07:30 - 12:00 Uhr & 13:00 - 15:30 Uhr
Donnerstag 07:30 - 09:00 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr 

(Haynsburg)
Freitag 07:30 - 10:30 Uhr & 11:00 - 14:00 Uhr 

(Haynsburg)
Sprechstunden des Bürgermeisters:
Dienstag 15:00 - 17:15 Uhr (Wetterzeube)

17:30 - 19:00 Uhr (Haynsburg)
Telefon: 036693 22225 (Wetterzeube)
Telefon: 034425 21201 (Haynsburg)
Fax: 036693 23683
E-Mail: gem.wetterzeube@t-online.de
Internet: www.vgem-dzf.de/de/wetterzeube.html

Die nächsten öffentliche Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Wetterzeube findet am:
Montag, 29.04.2024 

um 19:00 Uhr
Montag, 27.05.2024 

um 19:00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in 
06722 Wetterzeube, Schulstra-
ße 12 statt.

Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Der Bürgermeister

* Bitte beachten Sie die Aushänge in den Ortsteilen, es 
kann zu Änderungen des Termins und des Sitzungsortes 
kommen!


